
Gemeinde Dunningen 
Landkreis Rottweil 

Satzung zur Änderung  
der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Dunningen 

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat am 
16. November 2020 nach vorheriger Anhörung des Ortschaftsrates Lackendorf am 09. 
November 2020 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS)  beschlossen: 

Artikel 1 Änderungsumfang 

§ 31 erhält folgende Fassung: 
 
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 
 
Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige Zahl 
bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von 
Vollgeschossen allgemein zugelassen wird; soweit in den Fällen des § 30 a Abs. 2 Nr. 1 und 2 
eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird; wenn das Grundstück mit 
Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; 
soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 
 
Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 
 
 
§ 42 erhält folgende Fassung: 
 
Höhe der Abwassergebühren 

1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser: 2,91 €. 
2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,29 €. 
3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 37 Abs. 5), beträgt je m³ Abwasser: 2,91 
€. 

4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 



 

 

Artikel 2 Inkrafttreten 

1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits 
entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabeschuld gegolten haben. 

2) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  

 
Dunningen, den 17.11.2020 
gez. 
Peter Schumacher 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Dunningen geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
Dunningen, den 17.11.2020 
gez. 
Peter Schumacher 
Bürgermeister 
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Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht
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§ 42 erhält folgende Fassung:



Höhe der Abwassergebühren

1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser: 2,91 €.

2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,29 €.
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4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.





Artikel 2 Inkrafttreten
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Dunningen, den 17.11.2020

gez.

Peter Schumacher

Bürgermeister



Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:
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Dunningen, den 17.11.2020

gez.

Peter Schumacher

Bürgermeister
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